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Einführung

Evidenz statt Bauchgefühl

Seit mehreren Jahren werden algorithmische Datenanalysen im Personal-
wesen unter den Stichworten People-Analytics, Workforce-Analytics oder
Big-Data diskutiert.1 Der Trend zur Datenauswertung mag aus der Er-
kenntnis herrühren, dass Daten einen Mehrwert enthalten, den die „Sili-
con-Valley-Plattformökonomie“ pioniermäßig für Kommunikations- und
Werbezwecke erkannte. The Economist brachte das 2017 mit der
Schlagzeile: „The world’s most valuable resource is no longer oil, but da-
ta“2 treffend auf den Punkt. Ob ähnliche Wertschöpfungspotentiale auch
in der Personalwirtschaft existieren, wird sich zeigen müssen. Anwen-
dungsraum für die Datenwissenschaft bietet das Personalwesen aber alle-
mal. Denn Human Resource ist geprägt von Politik, Emotionen, Mythen
und Bauchgefühl.3 Demgegenüber sind Zahlen, Scores, Prognosen und
sonstige Daten von einer „Aura der Objektivität und Fairness“4 umgeben –
Attribute also, die Personalentscheidungen optimalerweise kennzeichnen
sollten. An dieser Stelle setzen Anbieter von People-Analytics an, die mit
ihren Produkten und Dienstleistungen eine evidenzbasierte Entschei-
dungshilfe in der Personalarbeit versprechen.5 Führung soll weniger intui-
tiv aus dem Bauch, sondern mehr auf der Grundlage von Daten und Fak-
ten erfolgen. Man verspricht sich eine Verbesserung der Entscheidungs-
qualität dadurch, dass Personalzusammenhänge durch Verarbeitung von
Belegschaftsdaten sichtbar werden. Die datenbasierte Entscheidungsgrund-

A.

I.

1 S. etwa Knaut Personalmagazin 01/18, 52; Maschmann BB 2019, 628, 635; Dzida/
Groh ArbRB 2018, 179 f.; Holthaus/Park/Stock-Homburg DuD 2015, 676 f.; Neufeld/
Glugla Markt&Technik Nr. 39/2018, 40 f.; Niklas/Thurn, BB 2017, 1589; Beermann/
Kersting Personalmagazin 02/18, 10 f.; Tolksdorf/Fritzsche/Biemann/Weckmüller PER-
SONALquarterly 03/17, 6 f.

2 The Economist Group Limited, Regulating the internet giants – The world’s most
valuable resource is no longer oil, but data, https://www.economist.com/leaders/
2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data (Stand:
23.10.2019).

3 Knaut Personalmagazin 01/18, 52, 53.
4 Mau, Das metrische Wir, S. 51.
5 S. statt aller Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv ge-

stalten, 107, 109.
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lage soll die Intuition des Entscheidungsträgers aber nicht ersetzen, son-
dern nur ergänzen. People-Analytics deckt Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge in Betrieb und Belegschaft und die dahinterstehenden Mechanis-
men auf, erklärt deren Hintergründe und liefert gar Prognosen für künfti-
ge Entwicklungen.6 Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können Perso-
nalabteilungen anschließend nutzen, um Personalmaßnahmen zielgerich-
teter einzusetzen und „Gießkanneneffekte“ zu vermeiden. Personalarbeit
soll damit effizienter werden. Und auch die Qualität menschlicher Ent-
scheidungen lasse sich verbessern, wenn sie durch Datenerkenntnisse un-
termauert werde.7 Freilich ändert der Einsatz moderner Datentechnologi-
en jedoch auch die Entscheidungskultur in Unternehmen. Ethisch ist dies
kritisch zu betrachten:8 Der Mensch darf seine eigene Urteilskraft nicht
aufgeben. Auch drohen Vertrauensverluste gegenüber Entscheidungsträ-
gern überall dort, wo algorithmische Entscheidungsprozesse nicht mehr
nachvollziehbar sind. Und schließlich ist der betroffene Beschäftigte in sei-
ner informationellen Selbstbestimmtheit und Privatheit zu schützen. Wür-
de seine Teilnahme am Betriebsgeschehen in fachlicher wie sozialer Hin-
sicht auf eine simple Kennzahl oder einen Score reduziert, so würden Per-
sonalverantwortliche letztlich nicht mehr über Menschen, sondern Zahlen
entscheiden. Der einzelne Beschäftigte würde zu einem Überwachungsob-
jekt degradiert werden.9

Das juristische Problem

Das Recht muss Lösungen zu diesen Problemen finden. Juristisches Kern-
thema bei der Umsetzung von People-Analytics im Personalwesen ist das
Datenschutzrecht. Dieses wurde unlängst durch die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) unionsrechtlich überformt. Sie kommt nach
einer zweijährigen Übergangsfrist gem. Art. 99 Abs. 2 DS-GVO seit dem
25. Mai 2018 zur Anwendung. Schon in ihren Grundzügen (Art. 5 Abs. 1

II.

6 Reindl/Krügl, People Analytics in der Praxis, 35 f; Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/
Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv gestalten, 107, 110; Bunte/Krohn-Grimberghe zfo
2015, 372, 373; vgl. auch Heißner/Schaffer CCZ 2018, 147 ff; Rudkowski NZA 2019,
72 f.

7 Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv gestalten, 107 f.
8 S. ausführlich zu ethischen Fragen beim Einsatz von Algorithmen Datenethikkom-

mission, Gutachten 2019, S. 159 ff.
9 Eine derartige „Totalvermessung“ kollidiert letztlich mit der Menschenwürde, s.

Datenethikkommission, Gutachten 2019, S. 14.

A. Einführung

16



DS-GVO) wirft die neue Regelungsmaterie Fragen für People-Analytics-
Anwender auf: Personenbezogene Daten sind zu minimieren (lit. c), die
Zwecke, zu denen sie erhoben wurden, binden den Anwender (lit. b) und
dieser ist außerdem zu einer transparenten Datenverarbeitung verpflichtet
(lit. a). Algorithmen, die auf verschiedenartige und ständig wachsende Da-
tenquellen zugreifen und von außen schwer nachvollziehbare Ergebnisse
produzieren, scheinen daher schon mit diesen Grundprinzipien kaum ver-
einbar zu sein.10 Und auch auf der im Speziellen anzuwendenden Rege-
lungsebene – dem Beschäftigtendatenschutz – bedarf es der Klärung, wo
für den Arbeitgeber Grenzen der Persönlichkeitsausleuchtung und Total-
überwachung seiner Mitarbeiter verlaufen.11 Umgekehrt bestehen aller-
dings auch arbeitgeberseitig schützenswerte Interessenlagen. Die eigene
Personalarbeit zu optimieren, ist als Art und Weise der Unternehmensfüh-
rung und Organisation Teil der unternehmerischen Freiheit, Art. 16
GRCh.12 Auch bei People-Analytics sind dabei die bislang gebräuchlichen
Grundsätze zum Interessenausgleich im Beschäftigtendatenschutz anzu-
wenden. Diese erprobten Abwägungskriterien müssen jedoch auch ihrer-
seits auf den Prüfstand gestellt werden, da People-Analytics teils völlig neu-
artige und weitergehende Informationsmöglichkeiten über die eigene Be-
legschaft für den Arbeitgeber bietet. Darüber hinaus sieht die DS-GVO mit
Art. 22 ein Verbot automatisierter Entscheidungen im Einzelfall ein-
schließlich Profiling vor. Prima facie zeichnet sich im Datenschutzrecht al-
so ein Regelungsbild ab, das mit weitläufigen, automatisierten und un-
durchsichtigen Datenanalysen kollidiert.

Daneben verpflichtet das Betriebsverfassungsrecht Arbeitgeber und Be-
triebsrat zum Persönlichkeitsschutz der im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmer, § 75 Abs. 2 BetrVG. Inwiefern People-Analytics betriebsverfas-
sungsrechtliche Handlungspflichten auslöst und wie diese Vorschriften zu
denen des Datenschutzrechts stehen, wird ebenfalls zu beleuchten sein.

Die Schwierigkeit der juristischen Beurteilung hat sich trotz des „neuen
Datenschutzrechts“ nicht entschärft. Es existieren nach wie vor kaum Re-

10 Vgl. Culik/Döpke ZD 2017, 226 ff.; Däubler NZA 2017, 1481, 1487 f.; Werkmeister/
Brandt CR 2016, 233 ff.; Hornung in Hoffmann-Riem (Hrsg.), Big Data – Regulati-
ve Herausforderungen, S. 81 ff.; Nebel ZD 2018, 520 ff; Gola/Schulz, Art. 6
Rn. 254 f.

11 Maschmann BB 2019, 628, 635; Kort RdA 2018, 24, 25; Dzida NZA 2017, 541, 545;
Däubler, Gläserne Belegschaften, Rn. 35.

12 S. statt aller Jarass, Art. 16 Rn. 9; Franzen/Gallner/Oetker/Schubert, GRCh Art. 16
Rn. 9.

II. Das juristische Problem
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gelungen, die explizit an Algorithmentechnologien adressiert sind.13 Die
DS-GVO verfolgt stattdessen einen technologieneutralen Ansatz.14 Dieser
hat als „zweite Seite der Medaille“ allerdings einen generalklauselartigen
Regelungsstil bei den einzelnen Vorschriften zur Folge. Differenzierte
Techniklösungen erfordern jedoch ein differenzierendes Recht. Die juristi-
sche Aufgabe dieser Arbeit ist es somit, eine trennscharfe datenschutzrecht-
liche Beurteilung zu erarbeiten, die den Eigenheiten und der technologi-
schen Vielfalt von People-Analytics gerecht wird. Wegen der teils kontur-
los wirkenden Regelungsmaterie bestehen ferner Unsicherheiten in der
Rechtsanwendung. Auch diese gilt es zu bewältigen. Die herausgearbeite-
ten Differenzierungskriterien des Datenschutzrechts sollen deshalb an-
schließend dazu benutzt werden, um ein innerbetriebliches Regelungskon-
zept kraft Betriebsvereinbarung zu entwerfen. Die Betriebsvereinbarung
soll dabei nicht Datenschutzrecht schaffen, sondern präzisieren und damit
für die nötige Rechtssicherheit im betrieblichen Umgang mit People-Ana-
lytics sorgen.

Gang der Darstellung

Die Darstellung beginnt mit einem empirischen Kapitel, in dem die unter-
suchte Technologie genau bestimmt und beschrieben wird. Dies geschieht
im nachfolgenden Teil B. Der Leser soll zunächst ein Grundverständnis
für algorithmische Datenanwendungen erlangen, die auf verschiedenartige
Datenquellen zugreifen und diese miteinander verknüpfen können. An-
schließend werden deren Einsatzmöglichkeiten im Personalwesen erörtert.
Drei exemplarische Anwendungen dienen sodann als Beispiele für alle
weiteren Themengebiete der Arbeit. An ihnen sollen Rechtsprobleme
identifiziert und Lösungen entwickelt werden.

Teil C, der Hauptteil der Arbeit, setzt sich mit den als maßgeblich erach-
teten Problemen des Datenschutzrechts auseinander. Zu Beginn wird in
Abschnitt I. der Schutzzweck des Datenschutzrechts thematisiert, der im
Anschluss Grundlage der teleologischen Auslegung einschlägiger Vor-
schriften sein wird. Dem folgt in Abschnitt II. eine Darstellung der daten-
schutzrechtlichen Erlaubnistatbestände inklusive deren jeweiliger Rele-
vanz für People-Analytics. Datenschutzrechtlicher Erlaubnisgrundlagen

III.

13 Kritisch deshalb Gola/Schulz, Art. 6 Rn. 255; Veil, NVwZ 2018, 686, 693; Nebel,
ZD 2018, 520, 524.

14 S. EG 15 DS-GVO.
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bedarf es allerdings nur dann, wenn der Anwendungsbereich der DS-GVO
eröffnet ist. Dies setzt die Verarbeitung personenbezogener Daten voraus,
was mit Bezug auf People-Analytics in Abschnitt III. untersucht wird. In
Abschnitt IV. geht es um die beschäftigtendatenschutzrechtliche Interes-
senabwägung. Hierbei werden die grundsätzlichen Erlaubnisgrenzen von
People-Analytics erarbeitet. Abschnitt V. hat mit der datenschutzrechtli-
chen Zweckbindung ein Grundproblem von People-Analytics zum The-
ma. Ähnlich brisant sind die Transparenzpflichten des Datenschutzrechts,
Abschnitt VI. Zwei besonders neuralgische Problempunkte werden dabei
herausgegriffen und diskutiert. Abschnitt VII. befasst sich schließlich mit
dem Verbot automatisierter Entscheidungen einschließlich Profiling und
dessen Auswirkungen auf People-Analytics.

In Teil D wird untersucht, ob und wie mittels Betriebsvereinbarung
„Spielregeln“ zur datenschutzkonformen Umsetzung geschaffen werden
können. Dazu muss zunächst in Abschnitt I. geprüft werden, ob die Be-
triebsvereinbarung überhaupt ein tauglicher datenschutzrechtlicher Er-
laubnistatbestand sein kann und in welchem systematischen Verhältnis
diese zum Datenschutzrecht steht. Fragen zur Rechtstellung des Betriebs-
rats einschließlich dessen Mitbestimmungsrechte bei People-Analytics-Pro-
jekten sind Gegenstand von Abschnitt II. Abschnitt III. zeigt Besonerhei-
ten auf, die im Umgang mit konzernweiten People-Analytics zu beachten
sind. Wie eine Betriebsvereinbarung in der Praxis ausgestaltet sein könnte,
wird in Teil IV am Beispiel einer Fluktuationsanalyse aufgezeigt.

Schlussendlich sind in Teil E die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zu-
sammengefasst aufgeführt.

III. Gang der Darstellung
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Der Untersuchungsgegenstand: People-Analytics-
Anwendungen im Personalwesen

Die Innovation Big Data

Die Begriffe People-Analytics und Big Data werden oft miteinander in Ver-
bindung gebracht, vermischt oder gar verwechselt.15 Ein gewisser Zusam-
menhang besteht jedoch zwischen ihnen: Einerseits stehen sie beide für
moderne Datenanalysen, andererseits enthält Big Data gewisse Wesens-
merkmale, die auch bei People-Analytics ausgeprägt sind, was im Folgen-
den näher beleuchtet wird.

„Zu Hause“ ist Big Data in sozialen Medien, Internethandel, Logistik,
Warenbeständen, Kredit- und Versicherungswirtschaft oder auch Finanz-
transaktionen16 – also in Gebieten, in denen enorm große Datenmengen
vorherrschen, deren Beherrschbarkeit schon eine Rechenkapazitätsfrage
ist. Big Data im engsten Sinne ist dabei zunächst die technische Infrastruk-
tur, insbesondere Software und Server, die derartige Mengen erfassen
kann.17 Die eigentliche Innovation besteht aber darin, diese Datenmengen
in ihrer Größe schnell und flexibel verknüpfen zu können.18 Das auf Laney
zurückgehende 3-V-Modell19 („Volume“, „Velocity“, „Variety“) definiert
also den Anspruch, der an die Big-Data Technologie gestellt wird. Daten-
verarbeitungssoftware soll in der Lage sein, das neue und weite Spektrum
an Datensätzen erfassen zu können. Dies beinhaltet, in Abkehr von singu-
lären Verarbeitungsvorgängen, die Verknüpfung unterschiedlichster Da-

B.

I.

15 Vgl. zur unterschiedlichen Terminologie etwa Dzida NZA 2017, 541 ff.; Nebel ZD
2018, 520 ff.; Maschmann BB 2019, 628, 635; Dzida/Groh ArbRB 2018, 179 f.; Holt-
haus/Park/Stock-Homburg DuD 2015, 676 f.; Neufeld/Glugla Markt&Technik
Nr. 39/2018, 40 f.; Niklas/Thurn BB 2017, 1589; Beermann/Kersting Personalmaga-
zin 02/18, 10 f.; Tolksdorf/Fritzsche/Biemann/Weckmüller PERSONALquarterly
03/17, 6 f.; Feld/Jost/Scheer zfo 2015, S. 364.

16 Vgl. etwa Ohrtmann/Schwiering NJW 2014, S. 2984; Paal/Hennemann NJW 2017,
1697; Weichert ZRP 2014, 168; Hoffer/Lehr NZKart 2019, 10, 11.

17 Bunte/Krohn-Grimberghe zfo 2015, 372.
18 Vgl. Gola/Schulz, Art. 6 Rn. 254; Culik/Döpke ZD 2017, 226, 227; Hoeren/Silber/

Holznagel/Hackenberg T 16.7 Rn. 1.
19 Laney, 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety,

https://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-
Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf (Stand: 25.10.2019).
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tenformate und –quellen. Und dies nach Möglichkeit in Echtzeit. Zwi-
schenzeitlich wurde das Modell um das Verlässlichkeitskriterium („Veraci-
ty“), welches auf IBM zurückgeht,20 erweitert: Die Zuverlässigkeit und
Stimmigkeit der zu verarbeitenden Daten sind maßgeblich für die Qualität
des Verarbeitungsergebnisses. Auch das Verlässlichkeitskriterium ist also
ein Wesensmerkmal von Big-Data Technologien, wenn diese valide Ergeb-
nisse liefern sollen.21

Technisch gesehen besteht der Unterschied bei Big-Data zum bisherigen
Umgang mit großen Datenmengen darin, dass die Verknüpfung aus ver-
schiedenen Datenquellen nicht mehr nach dem sog. ETL-Prozess („extract,
transform, load“) verläuft, sondern nunmehr nach dem ELT-Prozess („ex-
tract, load, transform“):22 Beim ETL-Prozess war zunächst eine Anpassung
der Daten aus verschiedenen Quellen an eine Zieldatenbank erforderlich.
Erst dann konnten Analysetools auf vordefinierte Schnittstellen zugreifen,
um die dort bereits transformierten, also strukturierten, Daten zu verarbei-
ten. Im ELT-Prozess hingegen bleiben Daten aus verschiedensten Quellen
nach ihrer Extraktion und Ladung in die Zieldatenbank unstrukturiert.
Die Transformation der Daten, die erforderlich ist, um Korrelationen zu
anderen Daten aus anderen Quellen herzustellen, erfolgt erst beim Analy-
sevorgang selbst, also bei konkretem Bedarf. Die hierdurch gewonnene
Flexibilität in der Datenverarbeitung revolutionierte somit insbesondere
die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Verarbeitungsvielfalt bei großen
Datenmengen.

Eine Annäherung an People-Analytics und das Personalwesen erfordert
vor allem einen Blick auf den Nutzen, der sich aus der Verwendung von
Big-Data-Analysen versprochen wird: Die Nutzziehung aus Datenansamm-
lungen erfolgt durch Analyse. Im Wesentlichen kann unterschieden wer-
den zwischen „Descriptive Analytics“, „Diagnostic Analytics“ und „Predic-
tive Analytics“.23 Deskriptive Analysen beschreiben Prozesse und visualisie-
ren unter Umständen Vorgänge, die sonst ungesehen blieben; diagnosti-
sche Analysen gehen einen Schritt weiter und versuchen, die maßgebli-
chen Gründe für Ereignisse aufzudecken.24 Der größte Sprung zwischen
dem Inhalt der Rohdaten und der Erkenntnis aus der Analyse dürfte je-

20 Zikopoulos/deRoos/Parasuraman/Deutsch/Corrigan/Giles, Harness the Power of
Big Data, S. 9.

21 Bunte/Krohn-Grimberghe zfo 2015, 372, 373.
22 Zum Folgenden Hoeren/Silber/Holznagel/Hackenberg T 16.7 Rn. 7.
23 Bunte/Krohn-Grimberghe zfo 2015, 372, 373; vgl. zu People-Analytics Mühlbauer/

Huff/Süß in Werther/Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv gestalten, 107, 109 ff.
24 Bunte/Krohn-Grimberghe zfo 2015, 372, 373.
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doch im Bereich der Prognose liegen. So meint Predictive Analytics die
Vorhersage künftiger Ereignisse aufgrund analysierter Daten aus der Ver-
gangenheit.25

Anwendungsformen im Personalwesen

Auch wenn die Personalarbeit kein klassisches Feld gigantischer Daten-
mengen ist, sollte dennoch der zunehmende Umfang an Beschäftigtenda-
ten gerade in größeren Betrieben nicht unterschätzt werden. Insbesondere
aus Ortungs- und Zeiterfassungssystemen, ERP-Systemen, Daten des Fuhr-
parkmanagements, Daten aus der Nutzung mobiler Geräte oder auch sol-
chen aus der Nutzung elektronischer Medien (Internet, E-Mail, soziale
Netzwerke, Intranet, Telefon) etc. lässt sich ein voluminöser Beschäftigten-
datenfundus erheben.26

Darüber hinaus ist die zu verarbeitende Datenmenge alleine nicht ent-
scheidend für die Begriffsbestimmung Big-Data. Auch Datenverarbeitungs-
vorgänge wie etwa Scoring, Data-Mining oder Profiling, die auch bei klei-
neren Datenmengen Anwendung finden können, werden unter den Be-
griff Big-Data gefasst.27 Das ist auch insofern richtig, als die eigentliche In-
novation, neben der Brauchbarmachung riesiger Datenmengen auch in
der Verknüpfungsvielfalt unterschiedlichster Datenformate bei hoher Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit besteht.

Fortgeschrittene Datenverarbeitung: People-Analytics

Im Bereich Human Resource werden Personalanalysen mit Big-Data-Cha-
rakter meist unter dem Begriff „People-Analytics“ diskutiert.28 Darunter

II.

1.

25 Kompenhans/Wermelt BB 2018, 299, 302; Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/Bruck-
ner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv gestalten, 107, 112.

26 Nebel ZD 2018, 520, 521; Niklas/Thurn BB 2017, 1589 ff.; Ruhland in Taeger
(Hrsg.), Tagungsband Herbstakademie 2014: Big Data & Co, 89, 90.

27 Vgl. Gola/Schulz, Art. 6 Rn. 254; Dzida NZA 2017, S. 541, 542; Kaiser/Kraus zfo
2014, S. 379, 380.

28 Vgl. Maschmann BB 2019, 628, 635; Dzida/Groh ArbRB 2018, 179 f.; Holthaus/
Park/Stock-Homburg DuD 2015, 676 f.; Neufeld/Glugla Markt&Technik
Nr. 39/2018, 40 f.; Niklas/Thurn BB 2017, 1589; Beermann/Kersting Personalmaga-
zin 02/18, 10 f.; Tolksdorf/Fritzsche/Biemann/Weckmüller PERSONALquarterly
03/17, 6 f.
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versteht man „das systematische Auswerten und Nutzen von HR-Daten
mit dem Zweck, betriebliche Probleme zu lösen und organisatorische Zie-
le zu erreichen“29.

Der „smarte“30 Abgleich diverser Datenquellen macht dies möglich.
Zum Einsatz kommen dabei fortgeschrittene Verfahren der Statistik und
des maschinellen Lernens („künstliche Intelligenz“).31 People-Analytics ist
insgesamt eine Form angewandter Sozialwissenschaft, die mittels deskripti-
ver, visueller und statistischer Datenanalyse unbekannte Datenzusammen-
hänge, Muster und Trends in der Belegschaft ermittelt.32 Denkbar sind Be-
werberprofile, Arbeitnehmerprofile oder auch ganze Abteilungsprofile.33

Hintergrund kann etwa sein, Gruppenhomogenität in der Belegschaft her-
stellen zu wollen. Mitarbeiterprofile sollen dabei Auskunft darüber geben,
welche Verhaltensmuster und Identitätsmerkmale eine bestimmte Abtei-
lung ausmachen. Ausgehend von dieser Information erfolgt dann die Aus-
wahl einzelner Kandidaten bei einer Vielzahl von Bewerbern.34 Auch bei
der Leistungsbeurteilung lassen sich datenbasierte Erkenntnisse gewinnen:
Analysiert man bei Mitarbeitern etwa Vertragsabschlusszahlen und stellt
dann eine Korrelation zu Daten über krankheitsbedingte Ausfälle, Ur-
laubszeiten oder Feiertage her, so können wiederkehrende Trends, Regel-
mäßigkeiten und Tendenzen festgestellt werden,35 wie etwa die Informati-
on, dass die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter generell kurz nach Urlau-
ben in bestimmten Jahreszeiten hoch ist.36 Dies kann folglich Grundlage
für Entscheidungen in der strategischen Personalplanung sein.

29 Beermann/Kersting Personalmagazin 02/18, 10.
30 Daher auch häufig „Smart-Data“ genannt.
31 Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv gestalten,

107 ff.
32 Marler/Boudreau in Poole u.a. (Hrsg.), The International Journal of Human Re-

source, 3, 15; Mühlbauer/Huff/Süß in Werther/Bruckner (Hrsg.), Arbeit 4.0 aktiv
gestalten, 107 ff; vgl. auch Wedde, CuA 5/2016, 14, 16.

33 Dzida NZA 2017, 541, 542; zu Bewegungsprofilen, Krause, BMAS Forschungsbe-
richt 482: Digitalisierung und Beschäftigtendatenschutz, S. 10; Däubler, Gläserne
Belegschaften, Rn. 323 m.w.N; Persönlichkeitsprofile durch Exoskelettdaten,
Martini/Botta NZA 2018, 625, 631.

34 Bissels/Meyer-Michaelis/Schiller DB 2016, 3042.
35 Ruhland in Taeger (Hrsg.), Tagungsband Herbstakademie 2014: Big Data & Co,

89, 92.
36 Ruhland in Taeger (Hrsg.), Tagungsband Herbstakademie 2014: Big Data & Co,

89, 92.
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